
596§ 10 1. DVO zum Einführungsgesetz zum StGB und zur StPO

Schlußbestimmungen 

§10

Der Minister des Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei und der Minister für 
Handel und Versorgung erlassen innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche die zur 
Durchführung dieser Verordnung notwendigen Anweisungen.

Hinweis: Vgl. Gemeinsame Anweisung des Ministeriums für Handel und Versorgung 
mit dem Ministerium des Innern vom 20.1. 1975 zur Verfahrensweise bei Eigentums
verfehlungen im sozialistischen Einzelhandel (VuM des Ministeriums für Handel und 
Versorgung Nr. 4).

Vgl. gemeinsame Anweisung des Ministers 
des Innern und Chef der Deutschen Volks
polizei und des Ministers für Handel und 
Versorgung vom 20. Januar 1975 zur Ver

fahrensweise bei Eigentumsverfehlungen 
im sozialistischen Einzelhandel, in: Verfü
gungen und Mitteilungen des Ministeriums 
für Handel und Versorgung 1975/4.

§11

(1) Diese Durchführungsverordnung tritt am 1. April 1975 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Erste Durchführungsverordnung vom 1. Februar 1968 zum 
Einführungsgesetz des StGB — Verfolgung von Verfehlungen — (GBl. II Nr. 21 S. 89) 
außer Kraft.
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